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MASTLEISTUNGSPRÜFUNGEN
Geprüfte Würfe GWZ mind.100 Vom 24. August bis 6. September 2009

Edelschwein Vaterlinie ESV Prüfart
PZW EZW RZW GZW B%

Baumgartner Rolf Hefenhofen VGP 3474 RBA 6422 EB1 KB 98 126 102 32.4
Baumgartner Rolf Hefenhofen VGP 3368 RBA 6871 XE1 KB 103 121 106 30.2
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil VGP 5388 EB1 6432 EB1 113 130 117 29.9

Durchschnitt MLP n=522      MTZ 915      FV 2.44      AwF 59.2      IMF 1.88      FQ 67.6      FB 3.76

Edelschwein ES Prüfart
PZW EZW RZW GZW B%

Baumgartner Rolf Hefenhofen VGP 3027 RBA 6752 UZ1 KB 104 116 134 133 24.7
Bucheli, Bucher Ruswil VGP 1312 HPB 8645 ICD KB 116 125 114 123 24.1
Christen Urs Koppigen VGP 5657 KPU 9582 TET KB 117 110 104 113 30.7
Christen Urs Koppigen VGP 5679 KPU 6883 CRM KB 135 98 101 116 21.4
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil ELP 2569 EB1 4085 EB1 KB 99 136 106 111 35.6
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil ELP 2563 EB1 7356 KX1 KB 96 118 119 118 25.2
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil ELP 6204 EB1 6338 EB1 81 108 124 113 20.4
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil VGP 1584 EB1 437 HS1 KB 129 130 118 133 29.5
Gutsbetrieb St. Elisabeth Zuchwil VGP 7827 EB1 7169 EB1 135 127 111 130 19.4
Heimstätte Bärau Bärau ELP 7671 HSB 7799 KX1 KB 122 149 127 141 28.2
Meister André Grenchen ELP 6197 ICT 1006 HS1 KB 118 132 115 126 24.5
Plattner-Stevanato M. u. M. Gipf-Oberfrick VGP 4200 LXS 6752 UZ1 KB 104 119 115 118 24.2
Ruckstuhl-Genetik Pfaffnau VGP 3230 JR 3190 EB1 KB 104 113 101 105 31.4
Schweinezucht Steffen Grünenmatt ELP 8456 HT 7890 ICD KB 132 114 105 121 28.8

Sau geprüft mit Eber

Sau geprüft mit Eber

Zuchtwerte

Zuchtwerte

Schwizer-Koller Othmar Walenstadt ELP 5777 WOZ 7799 KX1 KB 102 134 119 123 23.7
Schwizer-Koller Othmar Walenstadt VGP 4983 WOZ 7799 KX1 KB 115 154 108 123 23.9
Suter Hansrudolf Büren an der Aare ELP 140 S1 8237 HI 95 111 127 122 25.1
Widmer Christian Grolley VGP 2675 PW1 2324 PW1 83 93 116 105 17.5
Widmer Christian Grolley VGP 2863 PW1 2324 PW1 95 80 110 102 18.9
Wildhaber H. und R. Hedingen VGP 3250 CF1 1006 HS1 KB 132 116 131 143 23.1
Zuchtstation Hunziker Schlossrued VGP 292 ZH 6752 UZ1 KB 120 112 110 119 22.8
Zuchtstation Hunziker Schlossrued VGP 293 ZH 1006 HS1 KB 133 126 118 134 22.7

Durchschnitt MLP n=1529      MTZ 872      FV 2.53      AwF 57      IMF 1.96      FQ 66.9      FB 3.78

Landrasse SL Prüfart
PZW EZW RZW GZW B%

Fässler Werner Sevelen ELP 4041 JS1 1980 JR KB 103 76 109 104 26.3
Remporc AG Ruswil ELP 3897 NO1 708 JS2 KB 108 106 112 114 22.9

Durchschnitt MLP n=144      MTZ 923      FV 2.56      AwF 56.6      IMF 1.61      FQ 67.1      FB 3.86

Duroc D Prüfart
PZW EZW RZW GZW B%

Huber Ruedi Appenzell VGP 2415 DRG 2243 IRL 111 83 109 19.9
Zuchtstation Hunziker Schlossrued VGP 1030 HK 4355 HPG KB 133 93 131 29.2

Durchschnitt MLP n=54      MTZ 892      FV 2.5      AwF 58.1      IMF 2.03      FQ 66.4      FB 3.94

Sau geprüft mit Eber Zuchtwerte

Sau geprüft mit Eber Zuchtwerte

Edelschwein ES Prüfart

PZW EZW RZW GZW B%

Sau geprüft mit Eber Zuchtwerte

SUISAG – Das Dienstleistungszentrum für KB, Zucht und SGD – Tel. 041 462 65 50, www.suisag.ch

Das Land der Landwirte ist begehrt
Landnutzung / Bei Anfragen, ob Landwirtschaftsland vorübergehend beansprucht werden kann, sind mehrere Punkte im Vorfeld abzuklären. 

BRUGG ■ Wo kann das Hornus-
serfest durchgeführt werden? Wo
kann das Festzelt zum 100-Jahr-
Jubiläum des dörflichen Turn-
vereins aufgestellt werden? Wo
können die Autos eines Reits-
portanlasses parkiert werden?
Wo kann der Aushub des Einfa-
milienhauses, das am Rande der
Bauzone erstellt werden soll,
zwischengelagert werden? Die
Antwort auf all diese Fragen ist
häufig dieselbe: auf dem Land
der Landwirte.

Es gibt viele Wünsche, das
Land der Landwirte vorüberge-
hend zu nutzen, und dement-
sprechend werden Landwirte
immer wieder gefragt, ob sie ihr
Land für den einen oder anderen
Zweck zur Verfügung stellen
würden.  Nur wenn das Land im
öffentlichen Interesse bean-
sprucht werden soll, sind Ei-
gentümer und Bewirtschafter
verpflichtet, das Land zur Verfü-
gung zu stellen. In den oben er-
wähnten Beispielen beruht das
zur Verfügungstellen des Landes
aber auf Freiwilligkeit. Wie ist
nun mit einer solchen Anfrage
umzugehen?

Klare Absprachen 
im Voraus treffen

Immer wieder kommt es vor,
dass im Nachhinein Ärger und
Streit entstehen, weil sich die
Parteien nicht im Voraus klar ge-
einigt haben. Bei einer Anfrage,
ob Landwirtschaftsland vorü-
bergehend beansprucht werden
kann, ist deshalb vorerst festzu-
stellen, was genau geplant ist.
Dabei ist zu überlegen, wo Ge-
fahren und Nachteile für das
Land und den Betrieb entstehen
könnten. Ziel ist es, die Ergebnis-
se dieser Überlegungen in einer
Vereinbarung festzuhalten. In
diese Vereinbarung gehören
auch Punkte, die eigentlich lo-
gisch und selbstverständlich
sind. Die wichtigsten Punkte ei-
nes solchen Vertrags sind im
Kasten aufgeführt.

Entschädigung: Besonderes
Augenmerk nötig 

Leider vergessen viele Land-
wirte immer wieder, im Voraus
auch die Entschädigung zu re-
geln. Im Minimum sollte der
Entschädigungsbetrag den vor-
aussichtlich entstehende Er-
tragsausfall und einen allfälligen
Mehraufwand umfassen. Zur
Bestimmung des Entschädi-
gungsbetrags helfen die beiden
SBV-Publikationen «Wegleitung
für die Schätzung von Kultur-
schäden» und «Wegleitung für
die Bemessung des Einkom-

mensausfalls für mehrjährig be-
anspruchtes Kulturland». Darin
ist auch festgehalten, dass auch
allfällig wegfallende Direktzah-
lungen abzugelten sind. 

Vielfach ist mit der Landbean-
spruchung nicht nur ein Ertrags-
ausfall, sondern auch ein Mehr-
aufwand verbunden. Beispiels-
weise kann ein Mehraufwand
entstehen, wenn Ersatzprodukte
zu höheren Preisen eingekauft
oder nachträglich noch aufbe-
reitet werden müssen. Ebenfalls
darunter fällt ein allfälliger zeitli-
cher Mehraufwand wegen Teil-
nahme an Sitzungen, für ausser-
ordentliche Kontrollgänge wäh-
rend der Beanspruchung, bei
der Beschaffung von Ersatzpro-
dukten oder wegen erschwerter
Bewirtschaftung während der
Landbeanspruchung. 

Zudem ist es durchaus ange-
messen, die freiwillige Bereit-
schaft mit einem zusätzlichen
Betrag abzugelten. Die Höhe des
Zusatzbetrags kann sich dabei
beispielsweise an der Höhe des
Ertrags- oder Einkommensaus-
falls, am Vorteil des Interessen-
ten oder an einem festen Betrag
orientieren. 

Zur Verhinderung von
nachträglichen Schwierigkeiten
bei der Regelung der Entschädi-
gung ist zudem zu empfehlen,
dass mit dem Abschluss der Ver-
einbarung der Veranstalter eine
Vorauszahlung leistet. 

Das dicke Ende kommt
am Schluss

Das Fest ist erfolgreich verlau-
fen. Der Veranstalter hat sich
grosse Mühe gegeben, alle Ab-
machungen einzuhalten und das
beanspruchte Land soweit wie
möglich zu schonen. Aber, wer
kümmert sich um den Abbau der
temporären Anlagen? Kommt
jetzt die Festzelt-Vermietungs-
firma mit ihren Lastwagen und
fährt damit wahllos über das nas-
se Land, das wegen des niederge-
tretenen Grases einen schon et-
was mitgenommenen Eindruck
macht? Erfahrungsgemäss ist die
Wiederherstellung die heikelste
Phase einer vorübergehenden
Landbeanspruchung. Dabei
kann oft viel mehr kaputt ge-
macht werden, als in der ganzen
Zeit vorher. 

Ganz spezielle Sorgfalt ist auf
eine allfällige Aufhumusierung
zu legen: Wird geeignetes Mate-
rial verwendet? Wird der Boden
dabei bestmöglich geschont?
Neben entsprechenden Verein-
barungsbestimmungen sind da-
her auch Kontrollgänge und Be-
aufsichtigungen der Abbau- und

Wiederherstellungsarbeiten zu
empfehlen. Erfolgt die Landbe-
anspruchung und Wiederher-
stellung nicht nach den Vorstel-
lungen des Landwirts, ergeben
sich weitere Fragen: Wie wird ein
allfälliger Mangel festgestellt
und an wen gemeldet? Wer hat
den Mangel zu beheben? Wie
und in welcher Zeit? Wie ist vor-
zugehen, wenn mit dem Veran-
stalter über die Mängelbehe-
bung keine Einigung erzielt wer-
den kann? Hier kann allenfalls
ein Passus in die Vereinbarung
aufgenommen werden, wonach
der Landwirt bei Uneinigkeit
über die Mängelbehebung einen
aussenstehenden Sachverstän-
digen zulasten des Veranstalters
beiziehen kann, der die Uneinig-
keit zu beurteilen hat.

Was bei Pachtland
zu beachten ist

Wird ein Pächter zwecks vorü-
bergehender Landbeanspru-
chung angefragt, so ist unbe-
dingt mit dem Verpächter Rück-
sprache zu nehmen. Ohne des-
sen schriftliches Einverständnis
kann das Überlassen des Landes
zur vorübergehenden Bean-
spruchung den Verpächter ver-
anlassen, daraus eine Verletzung
des Pachtvertrags abzuleiten.
Auf der anderen Seite darf der
Verpächter nicht einer vorüber-
gehenden Beanspruchung des
Landes durch einen Dritten zu-
stimmen, ohne dass der Pächter
damit einverstanden ist. 

Bei Pachtland ist zu empfeh-
len, dass sowohl Pächter als
auch Eigentümer einer vorüber-
gehenden Landbeanspruchung
durch Dritte zustimmen und so
beide über die entsprechenden
Bedingungen im Bilde sind.

Wenn es kompliziert wird,
Sachverständigen beiziehen

Wenn es sich um ein grösseres
Vorhaben handelt, das einen
umfangreicheren Vertrag erfor-
dert, wenn eine angemessene
Entschädigung zu ermitteln ist,
wenn Expertisen zum Zustand
des Landes vor und nach der
vorübergehenden Beanspru-
chung gewünscht werden oder
komplizierte Sachverhalte zu re-
geln sind, empfiehlt sich der Bei-
zug eines Sachverständigen. Für
Fragen rund um die vorüber-
gehende Landbeanspruchung
steht der Geschäftsbereich Treu-
hand und Schätzungen des
Schweizerischen Bauernver-
bands (SBV) zur Verfügung . 

Cadio Pericin, Ruedi Streit,
SBV Treuhand und Schät-
zungen, Tel. 056 462 51 11

● Namen der Vertragspartner,
Verantwortlicher des Veranstal-
ters auch nach Abschluss der
Veranstaltung (mit Vorteil eine
natürliche Person).
● Beschrieb der Nutzung: Art,
Umfang (mit Situationsplan)
und Dauer inkl. Vorbereitung
und Wiederherstellung des Lan-
des, eventuell eingesetzte Ma-
schinen.
● Zusammensetzung der Ent-
schädigung und verwendete
Grundlagen:
– Ertragsausfall nach Publikatio-
nen SBV «Wegleitung für die
Schätzung von Kulturschäden»
oder «Einkommensausfall bei
mehrjährig beanspruchtes Kult-
urland»; 
– wegfallende Direktzahlungen
nach geltenden Ansätzen;
– Mehraufwand nach effektiven
Kosten; zeitlicher Mehraufwand

nach Publikation ART-Maschi-
nenkosten (mit Ansätzen für aus-
serlandwirtschaftlich eingesetz-
te Arbeit und Maschinen);
– Abgeltung freiwillige Bereit-
schaft (pauschal oder abgeleitet
aus Ertragsausfall und Mehrauf-
wand);
– Vorauszahlung (z. B. in der
Höhe des vermuteten Ertrags-
ausfalls und Mehraufwands und
der Abgeltung für die freiwillige
Bereitschaft).
● Bei Veranstaltungen: Abfall-
und Schlechtwetterkonzept;
● baupolizeiliche Bewilligung,
sofern erforderlich, ist Bestand-
teil des Vertrags.
● Zustand des Landes vor der
Beanspruchung: In welchem
Zustand soll das Land zur Bean-
spruchung überlassen werden.
● Festlegung eines Übergabe-
zeitpunkts an den Veranstalter

und die Erstellung eines Über-
gabeprotokolls, das von beiden
Seiten unterzeichnet werden
muss. 
● Zustand des Landes nach der
Beanspruchung: Was muss ge-
macht sein? Wer ist dafür ver-
antwortlich? Wer übernimmt die
Kosten?
● Soll für die Wiederherstellung
eine Anfangs- und/oder Endab-
nahme durchgeführt werden?
Wann und durch wen?
● Festlegung eines Rückgabe-
zeitpunkts an den Landwirt und
die Erstellung eines Rück-
gabeprotokolls, das von beiden
Seiten unterzeichnet werden
muss.
● Festlegung des Vorgehens bei
Uneinigkeit über vorhandene
Mängel und deren Behebung.
● Gerichtsstand: am Ort des
Landes. cp, rs

Wichtige Vertragspunkte 

Ob Feldtag oder Parkplatz für einen Anlass: Die Details zur vorübergehenden Landbeanspruchung
werden am besten in einer Vereinbarung festgehalten. (Bild grü)


